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1 RECHT

...gelegentlich kann es im Zu-
sammenhang mit den Festlich-
keiten aber auch zu rechtlichen 
Problemen kommen.

Heiße Liebe 
Eines vorweihnachtlichen Abends 
überkam ein Liebespaar die Lust, 
während auf dem Adventskranz 
noch die Kerzen brannten. Man 
begab sich in´s Schlafzimmer; der 
Adventskranz in der Küche war 
vergessen.  Was sich romantisch 
anhört, wurde für die Liebenden 
gefährlich, als der Adventskranz 
während des Schäferstündchens 
Feuer fing und dabei einen Brand 
in der Küche verursachte. Die 
(böse) Versicherung wollte we-
gen grober Fahrlässigkeit den 
entstandenen Schaden nicht 
zahlen. Die (lieben) Richter des 
OLG Düsseldorf hatten jedoch 
vollstes Verständnis für die vor-
weihnachtlich berauschten Lie-
benden und verurteilte die Ver-
sicherung zur Zahlung (Az.: 4 
U 182/98), da in einem solchen 
Fall keine grobe Fahrlässigkeit 
zu sehen sei.

Heller Wahnsinn
Für stimmungsvolles Ambiente 
führt häufig (leider nicht immer) 
die Außenbeleuchtung an Häu-
sern und Wohnungen zur Weih-

nachtszeit.
Ein Vermieter darf einem Mieter 
nicht deshalb das Mietverhält-
nis kündigen, weil dieser sich an 
dem Brauch beteiligt und im Au-
ßenbereich der Wohnung Lich-
terketten anbringt. Das LG Ber-
lin entschied diesen Fall mit der 
Begründung, dass es sich um eine 
verbreitete Sitte handele, in der 
Zeit vor und nach Weihnachten, 
Fenster und Balkone mit elekt-
rischer Beleuchtung zu schmü-
cken. Es sei keine Pflichtverlet-
zung des Mieters, wenn dieser 
sich an dem Brauch beteilige. 
Außerdem ergebe sich auch aus 
dem Mietvertrag keine andere 
Vereinbarung (Az. 65 S 390/09).

Selbst wenn sich aber aus dem 
Mietvertrag eine entsprechende 
Vereinbarung ergäbe, wäre die 
Pflichtverletzung aber m.E. 
derart gering, dass damit keine 
Kündigung gerechtfertigt wer-
den kann, auch wenn man im 
Hinblick auf die mitunter grau-
same Außenbeleuchtung einiger 
Wohnungen und Häuser durch-
aus Verständnis für die Vermie-
ter aufbringen kann. 

Oh Tannenbaum!
So begab es sich, dass eine quän-
gelnde Tochter unbedingt am 

Weihnachtsabend ihr Geschenk 
ausprobieren und einen Spa-
ziergang mit dem neuen Pup-
penwagen unternehmen wollte. 
Die pflichtbewusste Mutter – 
vermutlich mit den Nerven am 
Ende – begleitete die drängelnde 
Tochter und vergaß, die Christ-
baumkerzen zu löschen. Diese 
brannten bedauerlicherweise zu-
nächst den Christbaum und so-
dann die Wohnung der Familie 
nieder. Die Versicherung lehnte 
eine Schadensübernahme wegen 
grober Fahrlässigkeit ab. Die 
Richter hatten jedoch vollstes 
Verständnis mit der entnervten 
Mutter und verurteilte die Ver-
sicherung zur Zahlung (Az. 4 U 
49/97), da bei derartigem Stress 
keine grobe Fahrlässigkeit anzu-
nehmen  sei.
Angesichts dieser geradezu 
warmherzigen Rechtsprechung 
dürfen gestresste Familien auf-
atmen: wenn beim perfekten 
Weihnachtsessen, der schöns-
ten Weihnachtsstimmung, den 
im Schweiße seines Angesichts 

aufgetriebenen Weihnachtsge-
schenken und der mühsam im 
Zaum gehaltenen Familie doch 
mal was schiefgeht, kann man 
offensichtlich auf das Mitgefühl 
und weihnachtliches Verständ-
nis der Gerichte hoffen.

In diesem Sinne wünsche ich Ih-
nen, liebe Leserinnen und Leser, 
ein wunderschönes und entspann-
tes Weihnachtsfest und ein glück-
liches Jahr 2014.
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